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INFO - Blatt  
Nebelmaschinen 
Bei der Verwendung von Geräten zur Nebelerzeugung (Nebelmaschinen) mit Nebel-
flüssigkeiten (Nebelfluiden) können, insbesondere bei dichtem und beständigem Nebel, 
Reizungen der Atemwege und Schleimhäute auftreten. 

Deshalb sollten Nebelmaschinen bei Übungen nur eingesetzt werden, wenn dies für 
den Erfolg der Ausbildung notwendig ist. Nebelmenge und -zeit sind dabei auf das not-
wendige Maß zu beschränken. Folgende Punkte sind für den sicheren und fachgerech-
ten Einsatz von Nebelmaschinen zu beachten: 

• Nebelmaschine entsprechend der Betriebsanleitung verwenden! Für die Unterwei-
sung der mit der Bedienung der Nebelmaschine beauftragten Feuerwehrangehöri-
gen ist ggf. eine Betriebsanweisung unter Zuhilfenahme der Betriebsanleitung zu 
erstellen. 

• Nur die vom Hersteller freigegebenen Nebelfluide verwenden. Selbst hergestellte 
Nebelfluide dürfen nicht verwendet werden. Auch die Mischung verschiedener Ne-
belfluide ist nicht zulässig. Am Gerät ist zu kennzeichnen, welche Flüssigkeit mo-
mentan verwendet wird. 

• Nebelfluide vor Verunreinigungen schützen. Lagerfristen der Fluide beachten 
und Lagerzeiten so gering wie möglich halten. 

• Nebelmaschine regelmäßig reinigen und warten. Empfehlenswert ist eine regel-
mäßige Überprüfung durch eine vom Hersteller autorisierte Stelle. Bauliche Verän-
derungen am Gerät sind nicht zulässig. 

• Direktes Einatmen des vom Gerät erzeugten Nebels ist zu vermeiden. Geeigneter 
Atemschutz (Filter oder Pressluftatmer) ist zu tragen. Entsprechende Hinweise in 
der Betriebsanleitung sind zu beachten. Dabei ist auch an Verletztendarsteller zu 
denken. Empfindliche Personen, z. B. Asthmatiker, Kleinkinder sind ohne geeigne-
ten Atemschutz dem Nebel nicht auszusetzen. 


